
• Demokratisch festgelegt, 
 ohne Nachverhandlungsmöglichkeit!
• Eintreffen nach 7.00 Uhr    > 5 €     verbindlich ab 27.05.21
• Verlassen vor Ende des Treffens    > 5 €  
• Unentschuldigtes Fehlen    > 20 €  
• Ab dem dritten entschuldigten Fehlen pro Halbjahr  

> 20 €  pro weiterem Fehlen
• Vertreter werden wie eigene Teilnahme gewertet
• Unentschuldigtes Fehlen aufgrund Krankheit wird wie  

Fehltag gewertet
•	3	x	pro	Halbjahr	sind	Vier-Augen-Gespräche	Pflicht,	 

für jedes nicht stattgefundene Gespräch    > 20 €  

STADTWALD

Charity-Schwein(e)- 
Regeln

• Die „Strafzölle“ sind keine Spenden, daher gibt es auch keine Spendenquittung!

• Zahlbar sofort, spätestens unaufgefordert beim nächsten Treffen – 

 Aufforderung kostet 5 € extra
• Der Inhalt des Schweines geht zum Ende des BNI-Jahres im März 2022 an eine 
 gemeinnützige Einrichtung, die gemeinsam ausgesucht wird. 


